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I1. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien
fiir Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst

2236.1-UK

Ausgleich von Priifungsnachteilen an
Berufsschulen, Beruisfachschulen,
Wirtschaftsschulen, Fachschulen, Fachakademien,
Fachoberschulen und Berufsoberschulen
aufgrund dauernder Behinderung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
fiir Unterricht und Kultus

vom 17. Mirz 2011 Az.: VIL.8-5 S 9500-6-7.3 363

Fiur Ausnahmeantrage auf Ausgleich von Priufungsnach-
teilen aufgrund dauernder Behinderung gemalB §§ 2
Abs. 2 BSO, 91 Abs. 2 BFSO HwKiSo, 76 Abs. 2 BFSO
Pilege, 67 Abs. 2 BFSO Sprachen, 2 Abs. 2 WSO, 75 Abs. 2
FSO, 65 Abs. 2 FSO HeilE, 64 Abs. 2 FSO AltFam, 63 Abs. 2
FakO, 69 Abs. 2 FakO SozPad, 68 Abs. 2 FakO Sprachen,
48 Abs. 2 FakO Hw und 2 Abs. 2 FOBOSO erlasst das
Bayerische Staatsministerium fur Unterricht und Kultus
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium
fur Umwelt und Gesundheit zu Nrn. 3.2.1 und 3.2.2 die
folgende Bekanntmachung.

1. Zustdndigkeit fiir die Gewdhrung eines Nachteils-
ausgleichs
1.1 GemaB

— § 2 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Berufsschulen
in Bayern,

— § 91 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Berufsfach-
schulen fir Hauswirtschaft, fiir Kinderpflege und
fur Sozialpflege,

— § 76 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Berufsfach-
schulen fir Krankenpflege, Kinderkrankenpflege,
Altenpflege, Krankenpflegehilfe, Altenpflegehilfe
und Hebammen,

— § 67 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Berufsfach-
schulen fur Fremdsprachenberufe,

— § 2 Abs. 2 der Schulordnung fur die Wirtschafts-
schulen in Bayern,

— § 75 Abs. 2 der Schulordnung fur zweijdhrige
Fachschulen,

— § 65 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Fachschulen
fur Heilerziehungspflege und fiir Heilerziehungs-
pilegehilfe,

— § 64 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Fachschulen
fur Altenpflege, fiir Altenpflegehilfe und fiir Fami-
lienpflege,

— § 63 Abs. 2 der Schulordnung fir zweijahrige
Fachakademien,

— § 69 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Fachakade-
mien fur Sozialpddagogik,

— § 68 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Fachakade-
mien fur Fremdsprachberufe in Bayern und

— § 48 Abs. 2 der Schulordnung fiir die Fachakade-
mien fiir Hauswirtschaft

1.2

werden die Regierungen beauftragt, in Hartefdallen
uber den Ausgleich von Priifungsnachteilen auf-
grund dauernder Behinderung bei Leistungsnach-
weisen in den Prifungsfdchern in Abschlussklassen
im Laufe des Schuljahres sowie bei staatlichen Ab-
schlussprifungen zu entscheiden.

Die Regierungen entscheiden als unmittelbare
Schulaufsichtsbehoérden gemdaf § 76 Abs. 2 BFSO
Pflege nur bei der staatlichen Abschlussprifung
an Berufsfachschulen fiir Krankenpflegehilfe und
Altenpflegehilfe, nicht aber bei Abschlusspriifun-
gen nach der Ausbildungs- und Prifungsordnung
fur die Berufe in der Krankenpflege und der Alten-
pflege und der Ausbildungs- und Prifungsordnung
fur Hebammen und Entbindungspfleger, da das
Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus inso-
weit nicht zustandig ist.

Im Ubrigen entscheidet iiber den Ausgleich von Prii-
fungsnachteilen aufgrund dauernder Behinderung
bei Leistungsnachweisen im Laufe des Schuljahres
die Schulleiterin oder der Schulleiter.

GemadlB § 2 Abs. 2 der Schulordnung fur die Beruf-
liche Oberschule — Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen — werden die Ministerialbeauftragten
fur die Berufliche Oberschule (Fachoberschulen
und Berufsoberschulen) beauftragt, in Hartefallen
Uber Ausnahmeantrdge auf Ausgleich von Pri-
fungsnachteilen aufgrund dauernder Behinderung
bei Leistungsnachweisen in den Priifungsfachern
in Abschlussklassen der Fachoberschulen und
Berufsoberschulen im Laufe des Schuljahres sowie
bei staatlichen Abschlusspriifungen zu entscheiden
(siehe auch Nr. 1 3.1 der Dienstanweisung fiir die
Ministerialbeauftragten fiir die Berufliche Ober-
schule (Berufsoberschulen und Fachoberschulen),
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums fir Unterricht und Kultus vom 26. Oktober
2010 (KWMBI S. 532)). Im Ubrigen entscheidet tiber
den Ausgleich von Prifungsnachteilen aufgrund
dauernder Behinderung bei Leistungsnachweisen
im Laufe des Schuljahres die Schulleiterin oder der
Schulleiter.

Vorliegen einer dauernden Behinderung

Ein Ausgleich von Prifungsnachteilen wird Schii-
lerinnen und Schiilern sowie Studierenden bewil-
ligt, die wegen einer nachgewiesenen, nicht nur
voribergehenden Behinderung bei der Erhebung
von Leistungsnachweisen und bei der Anfertigung
von Prifungsarbeiten benachteiligt sind. Bei nicht
dauernd vorliegenden Beeintrachtigungen (Erkran-
kungen, vorliibergehender Zustand nach Unfall
oder Operation) sind Schiilerinnen und Schiiler
sowie Studierende, sofern arztlich oder amtsarztlich
nachgewiesen ist, dass die Priiffungsfahigkeit nicht
bzw. nicht voll gegeben ist, auf einen Nachtermin
zu verweisen. Ein Nachteilsausgleich wird in Féllen
vorlibergehender Behinderung in der Regel nicht ge-
wahrt, wenn zu erwarten ist, dass die Behinderung
vor Ablauf der Frist fiir den Nachtermin endet.



3.2

3.2.1

3.2.2
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Grundsatze des Nachteilsausgleichs

Allgemeines

Die Gewdahrung eines Nachteilsausgleichs dient
dazu, unbillige Harten zu vermeiden, die bei der
Anwendung allgemeiner Regelungen im Einzelfall
entstehen kénnen. Es ermdglicht, auf Besonderhei-
ten des Einzelfalls Riicksicht zu nehmen, und dient
daher der Einzelfallgerechtigkeit. Damit die Regie-
rungen, die Ministerialbeauftragten fiir die Beruf-
liche Oberschule (Berufsoberschulen und Fachober-
schulen) und die Schulen bei der Entscheidung tiber
den Ausgleich von Prufungsnachteilen bei dauern-
der Behinderung nach vergleichbaren MaBstdben
vorgehen und somit auch bei dezentraler Zustandig-
keit die notwendige Einheitlichkeit sichergestellt ist,
sind folgende Grundsatze zu beachten:

Der Ausgleich von Prifungsnachteilen wird nur auf
Antrag gewahrt.

Antrége auf Nachteilsausgleich bei Leistungsnach-
weisen in Prifungsfdachern in den Abschlussklassen
im Laufe des Schuljahres sowie bei Abschlusspri-
fungen sind rechtzeitig zu Schuljahresbeginn tiber
die Schule der zustandigen Regierung oder dem zu-
standigen Ministerialbeauftragten fiir die Berufliche
Oberschule (Fachoberschulen und Berufsoberschu-
len) vorzulegen.

Dem Antrag soll eine mit einem Vorschlag verbun-
dene Stellungnahme der Schule beigefiigt sein, in
der diese — ggf. in Abstimmung mit dem Mobilen
Sonderpadagogischen Dienst —auch tiber den im bis-
herigen schulischen Werdegang der Antragstellerin
oder des Antragsstellers gewahrten Nachteilsaus-
gleich und die im Zusammenhang damit gemachten
Erfahrungen berichtet.

Dem Antrag soll ein amtsarztliches oder amtsarzt-
lich bestétigtes arztliches Zeugnis beigefiigt sein,
durch das Art, Umfang und Dauer der Behinderung
nachgewiesen werden. Abweichend hiervon ist ein
arztliches Zeugnis als ausreichend anzusehen, wenn
aufgrund der Gesamtumstédnde des Einzelfalls die
Behinderung und der zu gewahrende Nachteilsaus-
gleich offensichtlich sind. Die Entscheidung dartiber,
ob ein arztliches Zeugnis ausreichend ist, trifft die
Schulleiterin oder der Schulleiter.

Schwerbehindertenausweise einschlieflich der zu-
grunde liegenden Bescheide sind nur dann aus-
reichend, wenn hieraus auch Art und Umfang der
Behinderung hervorgehen.

Soweit Uiber den Antrag auf Nachteilsausgleich bei
Leistungsnachweisen im Laufe des Schuljahres —
ggf. in Abstimmung mit dem Mobilen Sonderpdada-
gogischen Dienst — die Schulleiterin oder der Schul-
leiter entscheidet, ist der Antrag rechtzeitig vorher
bei der jeweiligen Schule zu stellen. Dem Antrag
muss ein drztliches Zeugnis beigefligt sein, durch
das Art, Umfang und Dauer der Behinderung nach-
gewiesen werden. Schwerbehindertenausweise ein-
schlieBlich der zugrunde liegenden Bescheide sind
nur dann ausreichend, wenn hieraus auch Art und
Umfang der Behinderung hervorgehen. Die Vorla-
ge eines amtsarztlichen Zeugnisses kann verlangt
werden, wenn begriindete Zweifel an der Richtigkeit
des arztlichen Zeugnisses bestehen.

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

4.2

Ausgleichbar sind nur Behinderungen, die aulier-
halb der in der Priifung zu ermittelnden Fahigkeiten
liegen. Behinderungen, die in einem sachlichen Zu-
sammenhang mit der durch die Prifung zu ermit-
telnden Eignung - sei es flir einen bestimmten Beruf
oder eine bestimmte Ausbildung — stehen, miissen
aubBer Betracht bleiben, da es mit Sinn und Zweck
von Priifungen nicht zu vereinbaren wéare, durch
Priifungsvergiinstigungen Leistungsschwéachen aus-
zugleichen, die fir Art und Umfang der Befahigung
der Schiilerin oder des Schiilers bzw. der oder des
Studierenden und damit auch fiir die Eignung, die in
der Priifung festgestellt werden soll, von Bedeutung
sind.

Abweichend hiervon kann im Fach Textverarbeitung
sowie im Wahlpflichtfach Biirokommunikation mit
Kurzschrift, Bereich Kurzschrift, Nachteilsausgleich
gewahrt werden, obwohl die Schreibgeschwindig-
keit Teil des Befahigungsnachweises ist; in diesen
Féllen ist ein Zeugnisvermerk aufzunehmen.

Ein angemessener Nachteilsausgleich muss stets der
Eigenart und Schwere der jeweiligen Behinderung
des Prifungsteilnehmers Rechnung tragen.

Als Ausgleich fir Prufungsnachteile aufgrund dau-
ernder Behinderung kommt bei Abschlussprifun-
gen in analoger Anwendung des § 38 Abs. 1 der
Allgemeinen Prifungsordnung (APO) in der jeweils
geltenden Fassung grundsatzlich eine Verlangerung
der Arbeitszeit bis zu einem Viertel der normalen
Arbeitszeit in Betracht; in Fallen besonders weit-
gehender Prifungsbehinderung kann auf Antrag die
Arbeitszeit bis zur Halfte der normalen Arbeitszeit
verlangert werden.

Neben oder anstelle einer Arbeitszeitverlangerung
kann in Ausnahmefallen auch die Gewahrung un-
berechneter Pausen oder die Benutzung zusatzlicher
Hilfsmittel, wie z. B. eines Computers, einer beson-
deren Beleuchtungseinrichtung oder die Vorlage des
Aufgabentextes in vergrofertem Schriftbild oder in
Blindenschrift, in Betracht kommen.

In Féllen besonders schwerer Behinderungen kann
auch die (zeitweise) Zuordnung einer Schreib-
kraft gewahrt werden. Dies macht zumeist auch
die Zuweisung eines gesonderten Prifungsraums
erforderlich.

Der Ausgleich von Priifungsnachteilen einschliel3-
lich Art und Umfang des Ausgleichs wird nicht
im Zeugnis vermerkt. Abweichend hiervon ist bei
Gewahrung eines Nachteilsausgleichs im Fach Text-
verarbeitung sowie im Wahlpflichtfach Burokommu-
nikation mit Kurzschrift, Bereich Kurzschrift, ein
Zeugnisvermerk aufzunehmen.

Geltungsbereich

Diese Bekanntmachung gilt fur die 6ffentlichen und
privaten, staatlich anerkannten Berufsschulen, Be-
rufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen,
Fachakademien, Fachoberschulen und Berufsober-
schulen.

Bei Schiilerinnen und Schiilern sowie Studierenden
mit Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibschwa-
che richtet sich der Nachteilsausgleich nach der
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
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riums fiir Unterricht und Kultus tiber die Férderung
von Schiilern mit besonderen Schwierigkeiten beim
Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens vom
16. November 1999 (KWMBIL I S. 379) in der jeweils
geltenden Fassung.

5. Aufhebung von Vorschriften

Folgende Schreiben des Bayerischen Staatsminis-
teriums fiir Unterricht und Kultus werden aufgeho-
ben:

— Schreiben vom 13. Februar 1996
Az.: VII/12-13/197 741,

— Schreiben vom 24. Februar 1997
Az.: VII/13-S 9500-14/7 398,

— Schreiben vom 5. Oktober 2001
Az.: VII/9-S 9500-7/106 237.

6. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2011 in
Kraft.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums fiir Unterricht und Kultus tiber den Ausgleich
von Prifungsnachteilen an Berufsfachschulen, Wirt-
schaftsschulen, Fachschulen und Fachakademien
aufgrund dauernder Behinderung vom 23. Dezem-
ber 2005 (KWMBI I 2006 S. 42) tritt mit Ablauf des
31. Juli 2011 auBer Kraft.

Erhard
Ministerialdirektor



	Inhaltsübersicht
	II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst
	2236.1-UK  Ausgleich von Prüfungsnachteilen an Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen, Fachakademien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen aufgrund dauernder Behinderung
	2236.9.2-UK  Änderung der Bekanntmachung zum Vollzug der Fachakademieordnung Sozialpädagogik – hier: Formulare
	Anlage 5: Gesonderte Bescheinigung über das Bestehen des Berufspraktikums
	Anlage 6: Abschlusszeugnis
	Anlage 7: Urkunde

	2035-UK  Richtlinien für die Freistellung von Mitgliedern örtlicher Personalräte an staatlichen Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen mit in der Regel weniger als 400 Beschäftigten

	Impressum



